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Datenaustausch zwischen Rettungsdienst
und Krankenhaus

• seit 2013 - Nutzung der Medical-
Pads im Rettungsdienst 
Märkisch-Oderland

• Nach anfänglichen 
Startproblemen aufgrund 
falscher Hardware funktioniert 
das System seit 2015 sehr 
zuverlässig.

• seit 2020 Upgrade avisiert
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Datenaustausch zwischen Rettungsdienst
und Krankenhaus
• Peripheriegeräte 

• Corpuls C3, ab Januar 2023
• Medumat Standard 2, seit 2018
• Navigation
• Lucas Reanimationshilfe (keine Übertragung)
• Perfusor (keine Übertragung)

• gegenwärtig keine Übertragung von Daten ins Medical Pad, 
Parameter werden manuell eingetragen

• Datenaustausch zwischen Medical Pad und Krankenhaus per Fax

• Datenaustausch zwischen Rettungsdienst und Leitstelle nicht 
bidirektional, d.h. nur Daten aus der Leitstelle, nicht in die Leitstelle



Datenaustausch zwischen Rettungsdienst
und Krankenhaus
Zielstellung:
• Datenaustausch zwischen Rettungsdienst und Leitstelle verhindert 

Telefonate zur Abklärung von falschen Adressen, Patientendaten, 
Einsatzbewertungen (NACA statt Rückmeldezahlen zur Qualitätssicherung)

• Datenaustausch zwischen Peripheriegeräten und Medical-Pad 
grundsätzlich möglich, Schnittstellen müssen extra erworben werden 
(zwischen 1000-1500 € je Gerät)

• Dokumentation von Perfusor und Reanimationshilfe (Dauer, Menge etc.) 
komplettieren die Patientenakte

• Datenaustausch zwischen Medical-Pad und Krankenhaus-Patientenakte
• ermöglicht Datenerhebung von Beginn der medizinischen Behandlung
• keine manuelle Übertragung
• Datenschutz verbessert
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Datenaustausch zwischen Rettungsdienst und 
Krankenkassen
Findet derzeit zwischen dem Rettungsdienst und den Krankenkassen nicht 
statt! Abrechnung erfolgt über Gebührenbescheide mit den Kostenträgern.

Zur Historie:

• 2013 Einführung Medical-Pad, alle Daten liegen elektronisch vor

• Da Kostenträger Arztunterschrift und Stempel benötigen, werden 
Rettungsdienst- und Notarztprotokoll ausgedruckt und händisch 
unterschrieben und mit dem Gebührenbescheid und der 
Transportverordnung an die KK verschickt.

„Seitens der Krankenkassen im Land Brandenburg bestehen keine Bedenken gegen die Erstellung 
der ärztlichen Verordnung in elektronischer Form, wenn diese inhaltlich dem gängigen Muster 
entspricht. Ein Ausdruck auf normalen Papier ist ausreichend. Voraussetzung ist, dass diese 
elektronisch erstellte Verordnung mit Stempel und Unterschrift des veranlassenden Arztes im 
Original der Abrechnung beigefügt wird.“



Datenaustausch zwischen 
Rettungsdienst und 
Krankenkassen
• daraufhin mit Tech2go 

Unterschrift im Pad möglich 
gemacht und Stempel der GmbH 
hinterlegt und an die 
Kostenträger geschickt, nach 
einigem Hin und Her akzeptiert



Datenaustausch zwischen 
Rettungsdienst und 
Krankenkassen
• seit 2017 verkürztes 

Rettungsdienst-/ 
Notarztprotokoll ohne 
Transportverordnung an 
Kostenträger



Datenaustausch zwischen Rettungsdienst und 
Krankenkassen
• Seit 2015 sind mehrere Versuche, am Datenträgeraustausch mit den 

Kostenträgern teilzunehmen, gescheitert. 
• Technikumstellung 2015

• Kostenträger wollen nach wie vor Transportverordnung im Originalausdruck

• kompetente Ansprechpartner bei den Kostenträgern nicht verfügbar

• seit 2017 Gespräche mit den Kostenträgern zum komplett papierlosen 
Datenaustausch

• 2020 erste bedeutsame Kontakte zu kompetenten Verantwortlichen

• Kontakt zu Fa. Weinmann hergestellt, da hier technische Lösungen 
gefunden werden müssen



Datenaustausch zwischen Rettungsdienst
und Krankenkassen
Zielstellung:

• Alle Daten, für die es Partner im DTA gibt, müssen papierlos an die 
Kassen aus dem Medical-Pad übergeben werden. 

• Über eine Plausibilitätsprüfroutine gelangen die Daten direkt an die 
Kostenträger. 
• kein zusätzlicher Sachbearbeiter zur Prüfung und zum Versand der Bescheide 

erforderlich
• manuelle Bearbeitung nur an private Patienten, Krankenhäuser oder 

Patienten ohne Patientenkarte und für Rückläufe
• von 30.000 Gebührenbescheiden können ca. 29.000 automatisiert erfolgen
• Buchung der Überweisung der Kostenträger muss auch automatisiert erfolgen




